
-------- Weitergeleitete Nachricht -------- 

Betreff: 
[liste-muensterland] Wohnsitzregelung / SGB II: Weisung BMAS, 
BA

Datum: Fri, 30 Sep 2016 14:58:39 +0200
Von: Claudius Voigt <voigt@ggua.de>
An: liste-muensterland@asyl.org

Liebe Kolleg*innen,

am 29.9.2016 ist ein Rundschreiben des Bundesarbeitsministeriums / der Bundesagentur für Arbeit 
erschienen, das bundeseinheitliche Regelungen zur Zuständigkeit der Jobcenter in Zusammenhang 
mit Wohnsitzauflagen nach § 12a AufenthG enthält. In allen Fällen , in denen Betroffene entgegen 
einer Wohnsitzauflage an einen anderen Ort umgezogen sind, müssen zumindest vorläufige 
Leistungen analog § 43 SGB I für in der Regel sechs Wochen erbracht werden, in besonderen Fällen
auch länger. Die Höhe der vorläufigen Leistungen müssen sich "an den Leistungen zur Sicherung 
des Lebensunterhalts nach dem SGB II orientieren".

"Normalfälle" (ab dem 1. Oktober anerkannt): Neu erteilte Aufenthaltserlaubnisse sollen ab 
dem 1. Oktober standardmäßig im elektronischen Aufenthaltstitel (eAT) und auf einem Beiblatt 
Angaben zum Bestehen einer Wohnsitzauflage enthalten. Wenn bei ab jetzt anerkannten 
Schutzberechtigten im Aufenthaltstitel oder auf dem Beiblatt keine Wohnsitzauflage vermerkt ist, 
existiert diese somit auch nicht und sie sind bundewseit freizügigkeitsberechtigt und 
leistungsberechtigt.

"Übergangsfälle"(zwischen dem 6. August und dem 30. September anerkannt): Falls ein SGB 
II-Antrag in einem anderen Bundesland gestellt wird, als in demjenigen, wo auch das Asylverfahren
durchlaufen wurde, muss das Jobcenter bei der  Ausländerbehörde anfragen, ob eine 
Wohnsitzauflage besteht. Falls die Ausländerbehörde nicht innerhalb von vier Wochen antwortet, 
gilt die "Vermutung", dass keine Wohnsitzauflage besteht.

"Altfälle" (zwischen dem 1. Januar und dem 5. August anerkannt): Auch hier muss die ABH 
angefragt werden, wenn ein SGB-II-Antrag in einem anderen Bundesland als dem der 
asylrechtlichen Zuweisung gestellt wird. Die Frist für eine Antwort der ABH soll ebenfalls max. 
vier Wochen betragen, ansonsten gilt die Vermutung, dass keine Wohnsitzauflage existiert.

Für die Fälle, dass auch der Umzug in ein anderes Bundesland bereits vor dem 6. August 2016 
erfolgt ist, haben einige Bundesländer bereits die "Rückwirkung" der Wohnsitzregelung 
ausgeschlossen, unserer Kenntnis nach bislang Niedersachsen und Berlin (S. 106ff); NRW 
zumindest "in der Regel" dann, wenn schulpflichtige oder kleinere Kinder betroffen wären oder 
bereits ein Integrationskurs begonnen wurde. Das BMAS verweist dabei ausdrücklich auf die 
Möglichkeit der Bundesländer, in den Rückwirkungsfällen eine pauschale Regelung treffen zu 
können, nach der "die zuständige Landesregierung die Jobcenter darüber informiert hat, dass in 
den Altfällen eine Rückfrage bei der zuständigen ABH nicht geboten ist" - also die Wohnistzauflage 
in dem jeweiligen Bundesland in Rückwirkungsfällen automatisch erloschen oder als geändert gilt. 

Nach einer Bund-Länder-Besprechung vom 13. September besteht zudem unter allen 
Bundesländern Einigkeit, dass stets von einem Härtefall auszugehen sei, wenn jemand 
"zwischen dem 1.1.2016 und 6.8.2016 (Inkrafttreten des Integrationsgesetzes) im Vertrauen auf den 
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Fortbestand des in dieser Zeit geltenden Rechtszustands rechtmäßig ihren gewöhnlichen Aufenthalt 
in ein anderes Bundesland verlagert hat; es wird vermutet, dass durch einen Rückumzug eine 
bereits begonnene Integration unterbrochen würde. Die betroffene Person unterliegt einer neuen 
Wohnsitzverpflichtung in dem Bundesland, in dem sie ihren Wohnsitz begründet hat."

Insofern ist vernünftigerweise davon auszugehen, dass sämtliche Bundesländer zwecks 
Verwaltungsvereinfachung die oben genannte Möglichkeit einer Globalentscheidung nutzen 
werden, nach der die Wohnsitzauflage in Altfällen und einem Umzug vor dem 6. August aus 
Gründen des Vertrauensschutzes, des Verhältnismäßigkeitsprinzips, des Kindeswohls usw. nicht 
anwendbar sein kann.

Apropos Verwaltungsvereinfachung: Das BMAS-Rundschreiben enthält ein Prüfschema für die 
Jobcenter, anhand dessen die Zuständigkeit im Falle einer Wohnsitzauflage ermittelt werden soll. 
Zur allgemeinen Belustigung findet ihr es unten.

Eine interessante Frage wäre im Übrigen, ob die Energie der Behörden, der Betroffenen und 
der Beratungsstellen nicht besser in die tatsächliche Förderung von Integration und Teilhabe 
investiert werden sollte, statt in gesetzlich vorgegebene Integrationsverhinderung in Form 
eines undurchschaubaren, schikanösen, entmündigenden und vermutlich rechtswidrigen 
Umzugsverbots?

gez. Claudius Vogt

GGUA Münster

Anlage: BMAS Weisung zur Wohnsitzauflage v. 28.9.2016
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Zuständiges Jobcenter 
I. Allgemein 

Die örtliche Zuständigkeit eines Jobcenters ergibt sich aus § 36 SGB II. 

Für Ausländer, auch die, die als Schutzberechtigte, Flüchtlinge im Sinne von § 3 Absatz 1 
des Asylgesetzes oder subsidiär Schutzberechtigte im Sinne von § 4 Absatz 1 des Asylge-
setzes anerkannt worden sind oder die nach § 22, § 23 oder § 25 Absatz 3 eine Aufenthalts-
erlaubnis erhalten (im Folgenden: Schutzberechtigte) gelten grundsätzlich die allgemeinen 
Bestimmungen. Es ist das Jobcenter örtlich zuständig, in dessen Gebiet der/die Schutzbe-
rechtigte zum Zeitpunkt der Antragsstellung seinen/ihren gewöhnlichen Aufenthalt bzw. 
Wohnsitz nimmt. Befindet sich der/die Schutzberechtigte zum Zeitpunkt der Antragsstellung 
(meist wohl = Zeitpunkt der Beendigung der Leistungsberechtigung nach dem AsylbLG) noch 
in einer Gemeinschaftsunterkunft, ist das Jobcenter zuständig, in dessen Gebiet die Erstauf-
nahmeeinrichtung oder Gemeinschaftsunterkunft liegt. Hat der/die Schutzberechtigte noch 
keinen Wohnsitz und keinen gewöhnlichen Aufenthalt, tritt an dessen Stelle der tatsächliche 
Aufenthalt.1 

Bestimmung des gewöhnlichen Aufenthalts: 
Ob ein gewöhnlicher Aufenthalt gegeben ist, bestimmt sich nach den allgemeinen Regelun-
gen, insbesondere gem. § 30 Absatz 3 Satz 2 SGB I. Danach hat jemand den gewöhnlichen 
Aufenthalt dort, wo er sich unter Umständen aufhält, die erkennen lassen, dass er an diesem 
Ort oder in diesem Gebiet nicht nur vorrübergehend weilt (s. Fachliche Hinweise zu § 7 
SGB II, dort Rz. 7.2). 

  

                                                
1 In Berlin ergibt sich eine abweichende Zuständigkeit. Diese richtet sich für Personen ohne melderechtlichen Eintrag in Berlin 

nach dem Geburtsdatum. Dabei ist jede der zwölf gE für einen Geburtsmonat zuständig. Personen, die zum Beispiel im Ja-
nuar geboren wurden, werden von dem Jobcenter Berlin Mitte betreut. Bei Personen, bei denen kein Geburtsmonat im 
Pass vermerkt ist (sog. „00er-Fälle“), richtet sich die Zuständigkeit nach dem Anfangsbuchstaben des Nachnamens. Nähere 
Informationen ergeben sich aus den Ausführungsvorschriften „AV Zuständigkeit Soziales“ (Punkt 4 – Örtliche Zuständigkeit 
für Personen ohne oder mit ausschließlich nicht zuständigkeitsbegründenden melderechtlichen Einträgen in Berlin) in Ver-
bindung mit der Vereinbarung zwischen dem Land Berlin und der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg der Bundesagentur 
für Arbeit zur Regelung über die örtliche Zuständigkeit für wohnungslose Leistungsberechtigte nach SGB II vom 27.10.2015. 
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II. Zuständigkeitsbestimmung gem. § 36 Absatz 2 SGB II 

Für Schutzberechtigte, die ab dem 1. Januar 2016 anerkannt oder denen danach erstmalig 
eine Aufenthaltserlaubnis erteilt wurde und die erstmals Leistungen nach dem SGB II bean-
tragen, gilt § 36 Absatz 1 SGB II in der Regel nicht. 

Hinweis: § 36 Absatz 2 SGB II ist am 6. August 2016 in Kraft getreten. Bei allen Anträgen die 
vor diesem Zeitpunkt gestellt wurden, hat sich die Zuständigkeit unabhängig von einer even-
tuell mit oder nach dem 6. August 2016 erfolgten Zuweisung, nach § 36 SGB II a.F. bestimmt 
und damit allein danach, ob die Person ihren gewöhnlichen oder tatsächlichen Aufenthalt im 
Gebiet des angegangen Jobcenters hatte.  

Diesen Schutzberechtigten kann kraft Gesetzes nach § 12a Abs. 1 AufenthG bezogen auf 
ein bestimmtes Land oder ergänzend nach § 12a Abs. 2 oder Abs. 3 AufenthG durch landes-
interne Wohnsitzzuweisung ein Wohnsitz zugewiesen sein. Liegt eine Zuweisung gem. § 12a 
AufenthG vor, bestimmt sich das örtlich zuständige Jobcenter nach § 36 Absatz 2 SGB II. 

Findet § 36 Absatz 2 Anwendung gilt folgendes: 

Die örtliche Zuständigkeit bestimmt sich über den gesetzlichen Wortlaut hinaus nicht 
nur nach der Zuweisung, sondern der/die Schutzberechtigte muss auch seinen/ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt entsprechend der Wohnsitzzuweisung begründet haben. 
Damit wird sichergestellt, dass der/die Schutzberechtigte seinen gewöhnlichen Auf-
enthalt nicht an einem anderen als dem in der Wohnsitzzuweisung bestimmten Ort 
begründet. 

Hinweis: Durch die gesetzliche Ergänzung in § 36 Absatz 2 SGB II hat der Gesetzgeber 
klargestellt, dass eine ausländerrechtliche Zuweisung maßgeblich für die Bestimmung der 
Zuständigkeit sein soll. Der bisher vertretenen Auffassung einiger Gerichte, auch der ge-
wöhnliche Aufenthalt außerhalb des Gebiets der ausländerrechtlichen Zuweisung könne ei-
ne Zuständigkeit begründen (vgl. z. B. LSG NRW, 25.02.2016, L 7 AS 1391/14, Rn. 31, juris, 
m.w.N.), wurde die Argumentationsgrundlage entzogen. 

Die Überprüfung des Bestehens einer Wohnsitzzuweisung und damit der Anwendung des 
§ 36 Absatz 2 SGB II, ist abhängig vom Zeitpunkt der Anerkennung der Schutzberechtigung. 
Es ist wie folgt zu unterscheiden:  

- Anerkennung ab dem 1. Oktober 2016 
- Anerkennung im Zeitraum 6. August 2016 - 30. September 2016 
- Anerkennung im Zeitraum 1. Januar 2016 - 5. August 2016 

Hinweis: Für die Bearbeitung eines Antrags ist es grundsätzlich notwendig, dass soweit 
vorhanden sowohl die Aufenthaltsgestattung, der Anerkennungsbescheid als auch der Auf-
enthaltstitel vorgelegt wird.  

Angaben in Anerkennungsbescheid: Neben den persönlichen Daten, die sich aus dem Be-
scheid ergeben, ergibt sich aus diesem auch, in welches Bundesland der/die Schutzberech-
tigte zur Durchführung des Asylverfahrens zugewiesen worden ist. Dies ergibt sich durch 
Abgleich mit der Adresse, an die der Anerkennungsbescheid zugestellt worden ist. Der 
Wohnsitz an dem der Ausländer seinen Bescheid zugestellt bekommt, befindet sich in dem 
Bundesland, in das er zur Durchführung seines Asylverfahrens oder im Rahmen seines Auf-
nahmeverfahrens zugewiesen worden ist (§§ 56 Abs. 1 S. 1, 47 AsylG).
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Bestimmung der örtlichen Zuständigkeit gem. § 36 Absatz 2 SGB II 
Wie die Prüfung des § 36 Absatz 2 erfolgt, hängt maßgeblich davon ab, zu welchem Zeitpunkt ein Schutzberechtigter anerkannt wurde. 
Hinweis: In jedem Fall, in dem eine Person, die ab dem 1.1.2016 als Schutzberechtigter etc. anerkannt wurde, erstmalig einen Antrag bei einem Jobcenter (JC) der Grundsicherung stellt, ist 
eine Prüfung der örtlichen Zuständigkeit entsprechend der Weisung zu § 36 Absatz 2 SGB II durchzuführen. 
Erläuterung zu den Farben: gelangt man bei der Prüfung zu einem Kästchen, das gelb hinterlegt ist und in dem vermerkt ist, dass Verfahren entsprechend „Normalfall“ durchzuführen ist, muss 
eine Prüfung entsprechend dem Verfahren bei „Anerkennung ab 1.10.2016“ durchgeführt werden.

Anerkennung ab 1.10.2016 
(„Normalfall“) 

(Nach Inkrafttreten des IntG & § 36 Absatz 2 SGB II und nachdem 
Bekannt gegeben wurde, dass JC der Grundsicherung für Bestim-

mung der örtl. Zust. Dokumentation in eAT benötigen) 

Grundsätzlich bestimmt sich Zuständigkeit gem. § 36 Absatz 2 SGB II 
1. JC überprüft ob eAT Angabe zu einer Zuweisung gem. § 12a AufenthG enthält 

oder sich eine Zuweisung aus entsprechenden Dokumenten* ergeben (*als 
solche gelten nur Dokumente einer Landesbehörde, in denen eine einzelfallbe-
zogene Entscheidung über eine Zuweisung enthalten ist und wenn diese Ent-
scheidung dem Betroffenen über bekannt gegeben worden ist.)  

(-) 
 JC gem. § 36 Abs. 1 SGB II 

zuständig 
 Leistungen sind, entsprechend 

regulären Grundsätzen zu bewilli-

(+) 
2. Prüfung des Vorliegens der Vo-

raussetzungen des § 36 Abs. 2 
SGB II 

(+) 
 JC zuständig 
 Leistungen sind, entsprechend 

regulären Grundsätzen zu bewilli-
gen 

(-) 
 JC unzuständig 
 Entgegennahme Antrag 
 Ermittlung des Zuständigen JC 

entspr. § 16 SGB I 

Voraussetzungen § 36 Abs. 2 SGB II: 
 angegangenes JC liegt im Gebiet d. ELB gem. § 12a AufenthG zugew. ist 
 ELB hat seinen/ihren gewöhnlichen Aufenthalt in dem zugewiesen Gebiet 

Ermittlung des zuständigen JC: 
 Wenn Zuw. gem. § 12a Abs. 2 oder 3 AufenthG ist das in diesem Gebiet 

liegende JC zuständig 
 Sonst: Mitwirkungspflicht des ELB entspr. §§ 60 ff. SGB I: ELB muss zukünfti-

gen Wohnort entsprechend Zuweisung nennen 

(+) 
 Weiterleitung Antrag an in dem 

gewählten Gebiet zuständiges JC 
 Wenn erforderlich vorl. Lstg. (im 

Regelfall für. 6 Wochen) 

(-) 
 ELB weigert sich mitzuwirken 
 Antrag wird wegen Unzuständigkeit 

abgelehnt (§ 16 SGB I) 
 Keine Gewährung von Lstg. 

 Ob JC, an das Antrag weitergeleitet 
wurde Lstg. bewilligt, bestimmt sich 
danach, ob örtl. zust. Begründet 
wird, also nur dann, wenn ELB 
seinen gewöhnlichen Aufenth dort 
begründet 

Hinweis: Vorrang der positiven Angaben im elektronischen Aufenthaltstitels (eAT) 
 in jedem Fall gilt: bei einer positiven Angabe zu § 12a Absatz 1-3 AufenthG im eAT oder einem entsprechenden Dokument, diese für die Bestimmung der Zuständigkeit maßgeblich  ist 

Anerkennung 6.8.2016 - 30.9.2016  
(„Übergangsfall“) 

(Nach Inkrafttreten des IntG und § 36 Absatz 2 SGB II, aber inner-
halb Zeitraums in dem teilweise noch keine Dokumentation einer 

Prüfung der ABH des § 12a AufenthG in eAT vermerkt wurde) 

Grundsätzlich bestimmt sich Zuständigkeit gem. § 36 Abs. 2 SGB II 
1. JC überprüft eAT bzw. entspr. Dokumente.) auf Angabe bzgl. Zuweisung gem. 

§ 12a AufenthG  

(+)
 Verfahren 

entsprechend 
„Normalfall“ 

(-)
2. Liegt angegangenes JC in dem BL, in das ELB zur 

Durchführung AsylVerf zugewiesen war?  
2a.Wenn (+) und soweit JC durch landesinterne Information 

Kenntnis Praxis zu § 12a Abs. 2f. AufenthG hat, entspre-
chende Prüfung, ob JC in dem zugew. Gebiet liegt. 

(+)
 JC zuständig 
 Leistungen sind, entsprechend 

regulären Grundsätzen zu bewilli-

(-)
3. Rückfrage bei zuständiger ABH ob 

WZ / § 12a AufenthG besteht? 
 Frist: 7 WT - max. 4 Wo. 

(+)
 Wenn Zuweisung nicht in eigenes 

BL, JC unzuständig 
 Verfahren entsprechend „Normal-

fall“ 

(-) / keine Rückmeldung
 JC zuständig (§ 36 Abs. 1 SGB II) 
 Leistungen sind, entsprechend 

regulären Grundsätzen zu bewilli-
gen 
Hinweis im Ermessen d. JC, ob

Sonderfall: Anerkennung ab dem 6.8.2016, z. Ztpkt. Der 
Antragsstellung liegt aber nur Anerkennungsbescheid 

d. BAMF vor. 

Angegangenes JC liegt nicht in BL, in das 
ELB f. AsylVerf. zugewiesen war 
 
 Rückfrage bei zuständiger ABH ob WZ / § 

12a AufenthG besteht 
Frist: max. 4 Wochen, je weiter Zpkt. d. 
Erlass d. AnerkB zurück liegt, desto kürzer 
Frist 

 Wenn Rückmeldung Rückfrage Bestehen 
einer WZ / § 12a AufenthG ergibt, Verfah-
ren entspr. „Normalfall“? 

 wenn negative oder keine Rückmeldung 
JC zuständig 

Angegangenes JC liegt in BL, 
in das ELB f. AsylVerf. zuge-
wiesen war 
 
Beachte: bei Kenntnis einer 
landesinternen Verteilung soll 
ebenfalls eine Rückfrage bei 
ABH entspr. allg. Verfahren 
erfolgen 
 
 JC zuständig 
 Leistungen sind, entspre-

chend regulären Grundsätzen 
zu bewilligen 

Anerkennung 1.1.2016 - 5.8.2016 
(„Altfall“) 

(Vor Inkrafttreten des IntG und § 36 Absatz 2 SGB II) 

1. Liegt angegangenes JC in dem BL, in das ELB zur Durchführung seines 
Asylverfahrens zugewiesen wurde? Bzw. wenn Person sich in diesem BL auf-
hält und landesinterne Information zu § 12a Abs. 2f AufenthG: liegt JC in Gebiet 
gem. § 12a Abs. 2oder 3 AufenthG. 

(+)
 JC zuständig 
 Leistungen sind, entsprechend 

regulären Grundsätzen zu bewilli-
gen

 
Bei bestehender Rückfragepflicht: 
 
3. Rückfrage bei zuständiger ABH ob 

WZ / § 12a AufenthG besteht? 
 Frist: 7 WT - max. 4 Wo. 

(-)
2. Wohnsitznahme vor dem 6.8.2016 
 

(+)
 Wenn Zuweisung nicht in eigenes 

BL, JC unzuständig 
 Verfahren entsprechend „Normal-

fall“  

(-) / keine Rückmeldung
 JC zuständig (§ 36 Abs. 1 SGB II) 
 Leistungen sind, entsprechend 

regulären Grundsätzen zu bewilli-
gen 

Anerkennung vor 
dem 1.1.2016 

 

Zuständigkeit: 
gem. § 36 Absatz 1 SGB II 

Hinweis Rückfrage an Ausländerbehörde: 
 
Ergibt sich die Notwendigkeit, bei einer ABH eine Nachfrage zum Bestehen einer Zuweisung gem. § 12a AufenthG zu 
stellen, soll das JC ihm bereits vorliegende Erkenntnisse darüber, ob der ELB oder eine Person mit der er/sie in einer 
Bedarfsgemeinschaft lebt, eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung oder ein Studium oder eine Ausbildung 
aufgenommen hat, einen Integrationskurs oder eine sonstige Maßnahme, die zur Integration beitragen soll begonnen 
hat, der zuständigen ABH mitteilen. 
 
Das JC soll in solchen Fällen den ELB auch darauf aufmerksam machen, dass die Möglichkeit besteht, eine bestehen-
de Wohnsitzzuweisung gem. § 12a Absatz 5 AufenthG anzufechten. 

(-)
 Rückfragepflicht bei ABH 

(+)
 Rückfragepflicht bei ABH 
  

Außer wenn JC Kenntnis von einer 
landesrechtlichen Regelung hat, 
dass in diesen Fällen, KEINE Rück-
frage bei zust. ABH zu § 12a Auf-
enthG erfolgen soll. 
 
JC zuständig (§ 36 Abs. 1 SGB II) 
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A. Verfahren bei Anerkennung ab 1. Oktober 2016 (Normalfall) 

Bei allen Schutzberechtigten, die nach dem 1. Oktober 2016 anerkannt werden, findet § 36 
Absatz 2 nur Anwendung, wenn sich aus dem Aufenthaltstitel oder einem entsprechenden 
Dokument selbst ergibt, dass eine Wohnsitzzuweisung im Einzelfall besteht. 

Hinweis: Als entsprechende Dokumente dürfen nur solche berücksichtigt werden, die von 
einer Ausländerbehörde (ABH) oder einer anderen oberen oder obersten Landesbehörde 
ausgestellt worden sind. Aus dem Dokument muss sich ergeben, dass eine einzelfallbezo-
gene Entscheidung bezüglich einer Zuweisung gem. § 12a AufenthG durch die zuständige 
ABH getroffen wurde und diese Entscheidung dem/der Schutzberechtigten auch zugegan-
gen ist.  

Der Anerkennungsbescheid an sich ist kein geeignetes Dokument, aus dem sich eine Zu-
weisung ergeben kann. Er enthält keine einzelfallbezogene Entscheidung zu § 12a Auf-
enthG, sondern nur Indizien für die Ermittlung des zugewiesenen Bundeslandes. 

Ob eine Wohnsitzzuweisung im Einzelfall besteht, ergibt sich aus dem von dem/der Schutz-
berechtigten bei der Antragstellung vorzulegenden Aufenthaltstitel. Eine bestehende Wohn-
sitzzuweisung wird im Chip des elektronischen Aufenthaltstitels (eAT) gespeichert und auf 
einem Zusatzblatt schriftlich ausgewiesen. Auf der Vorderseite des eAT ist unter Anmerkun-
gen, neben der den Aufenthalt begründenden Norm, der Text „siehe Zusatzblatt“ vermerkt. 
Ist dieser Vermerk vorhanden, ist das Zusatzblatt anzufordern. 

Bei jeder Antragstellung, auch wenn es sich um eine Wiederbewilligung handelt, sind ent-
sprechende Angaben zu überprüfen und im Bearbeitungsprotokoll zu vermerken. 

Bei jeder Antragsstellung ist der/die Schutzberechtigte darauf hinzuweisen, dass er verpflich-
tet ist, dem Jobcenter unverzüglich über jede Änderung seines Aufenthaltsrechts Mitteilung 
zu machen (§ 60 SGB I). 

 

Hinweis: Eine Überprüfung und Festlegung, ob eine Zuweisung gem. § 12a AufenthG be-
steht, erfolgt allein durch die zuständige ABH. Durch die ABH erfolgt auch die Prüfung nach 
§ 12a Absatz 1 Satz 2 AufenthG, ob eine Ausnahme von der Verpflichtung zur Wohnsitznah-
me gemäß der Zuweisungsentscheidung vorliegt. Ist kein Zusatzblatt vorhanden bzw. in die-
sem kein Vermerk zur Wohnsitzzuweisung aufgeführt, hat die ABH eine Ausnahme festgestellt 
und keine Wohnsitzzuweisung ausgesprochen. 

 Zuständigkeitsbestimmung bei positiver Angabe einer Wohnsitzzuweisung 1.
gem. § 12a AufenthG im Aufenthaltstitel 

Ergibt sich aus dem Aufenthaltstitel, dass eine Wohnsitzzuweisung gem. § 12a Ab-
satz 1 bis Absatz 3 AufenthG besteht, ist § 36 Absatz 2 SGB II anzuwenden.  

In diesen Fällen ergibt sich die Zuständigkeit wie folgt: 
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1.1 Zuweisung in ein Bundesland 

Gem. § 12a Absatz 1 Satz 1 AufenthG wird ein Schutzberechtigter einem Bun-
desland zugewiesen. Der gewöhnliche Aufenthalt kann an jedem beliebigen Ort 
des zugewiesenen Bundeslandes begründet werden, sofern keine weiteren Ein-
schränkungen gem. § 12a Absatz 2 - 4 AufenthG bestehen (s.u.). 

Die Zuständigkeit innerhalb des zugewiesenen Bundeslandes bestimmt sich dann 
nach der allgemeinen Regelung des § 36 Absatz 1 SGB II, also dem gewöhnlichen/ 
tatsächlichen Aufenthalt (§ 36 Absatz 2 Satz 1, Satz 2 letzter HS). Die Begründung 
eines gewöhnlichen Aufenthalts außerhalb des zugewiesenen Bundeslandes kann 
keine örtliche Zuständigkeit begründen. 

1.2 Zuweisung zu einem bestimmten Ort 

Gem. § 12a Absatz 2 und 3 AufenthG kann die/der Schutzberechtigte einem 
bestimmten Ort innerhalb des Landes zugewiesen werden.  

Das Jobcenter, in dessen Gebiet die/der Schutzberechtigte seinen Wohnsitz zu 
nehmen hat (§ 36 Absatz 2 Satz 1 SGB II) ist zuständig, wenn auch der gewöhnli-
che Aufenthalt in dem zugewiesenen Gebiet begründet worden ist. 

1.3 Negative Zuweisung 

Gem. § 12a Absatz 4 AufenthG kann die/der Schutzberechtigte verpflichtet 
werden, seinen/ihren Wohnsitz an einem bestimmten Ort nicht zu nehmen 
(negative Wohnsitzzuweisung). Wird eine negative Wohnsitzzuweisung ausge-
sprochen, liegt auch immer eine Zuweisung nach § 12a Absatz 1 AufenthG vor. Die 
Zuständigkeit bestimmt sich nach den allgemeinen Regeln. Begründet der/die 
Schutzberechtigte seinen/ihren Aufenthalt in einem Gebiet, in dem er/sie gemäß der 
Auflage nach § 12a Absatz 4 AufenthG seinen/ihren Wohnsitz nicht nehmen darf, ist 
die Zuständigkeit eines Jobcenters ausgeschlossen. 

 Antragstellung bei unzuständigem Jobcenter 2.

Stellt ein/e Schutzberechtigte/r einen Antrag auf Leistungen nach dem SGB II bei einem un-
zuständigen Jobcenter, ist der Antrag an das zuständige Jobcenter weiterzuleiten (2.1.). Das 
unzuständige Jobcenter kann zudem verpflichtet sein, vorläufige Leistungen zu erbringen 
(2.2.). 

2.1 Weiterleitungspflicht des unzuständigen Jobcenters 
Fall 1: A wird nach dem Königsteiner Schlüssel Bundesland X zugewiesen. A stellt seinen 
Asylantrag in Bundesland X. Der Asylantrag wird am 1.10.2016 positiv beschieden, A ist 
asylberechtigt. A fährt zu Bekannten ins Bundesland Y und nimmt dort seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt. A bezieht zunächst keine Leistungen nach dem SGB II. Am 15.10.2016 erhält A 
seinen eAT mit dem Zuweisungsvermerk gem. § 12a Absatz 1 AufenthG für das Bundesland 
X. Bundesland X macht keine weitere Zuweisung gem. § 12a Absatz 2 oder 3 AufenthG. Am 
20.10.2016 stellt A einen Antrag auf Leistungen nach dem SGB II bei einem Jobcenter im 
Bundesland Y, in dem er sich immer noch gewöhnlich aufhält. 

Gem. § 16 Absatz 1 Satz 1 SGB I sind Anträge beim zuständigen Jobcenter zu stel-
len. Nur dieser kann einen Bewilligungsbescheid erlassen. 

Kann eine Zuständigkeit nicht festgestellt werden bzw. wird die Unzuständigkeit 
festgestellt, ist wie folgt zu verfahren: 
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2.1.1 Entgegennahme des Antrags 

Ein Antrag bei einem unzuständigen Jobcenter ist nicht unwirksam.  

Ein unzuständiges Jobcenter ist gem. § 16 Absatz 1 Satz 2 SGB I verpflichtet, jeden 
Antrag entgegenzunehmen. Eine Annahme darf grundsätzlich nicht verweigert wer-
den, auch dann nicht, wenn der Antrag für unzulässig oder unbegründet gehalten 
wird.  

Das unzuständige Jobcenter ist gem. § 16 Absatz 2 SGB I verpflichtet, den Antrag 
an das zuständige Jobcenter weiterzuleiten (s.u.), eine reine Verweisung des An-
tragsstellers an das zuständige Jobcenter ist nicht ausreichend.  

2.1.2 Ermittlung des zuständigen Jobcenters 

Das unzuständige Jobcenter hat das mit Begründung des gewöhnlichen Aufenthalts 
in Zukunft zuständig werdende Jobcenter zu ermitteln. Dabei gilt die allgemeine 
Hinwirkungspflicht und für den/die Schutzberechtigte/n die allgemeine Mitwirkungs-
pflichten entsprechend den §§ 60 ff. SGB I. Dies bedeutet: Ein/e Schutzberechtig-
te/r, der/die einem Bundesland gem. § 12a Absatz 1 AufenthG zugewiesen ist und 
einen Antrag bei einem Jobcenter außerhalb dieses Bundeslandes stellt, ist darauf 
hinzuweisen, dass er/sie innerhalb des ihm/ihr zugewiesenen Bundeslandes und 
etwaiger Beschränkungen nach § 12a Absatz 4 AufenthG seinen/ihren Aufenthalt 
frei wählen kann. Er/Sie ist aber gleichzeitig verpflichtet, sich in dem entsprechen-
den Gebiet aufzuhalten, um überhaupt Leistungen erhalten zu können. Ohne die 
Begründung eines zulässigen Aufenthalts kann weder die Weiterleitung noch die 
Bearbeitung des Antrages erfolgen. Es ist darauf hinzuweisen, dass der/die Schutz-
berechtigte entsprechend den Pflichten des § 60 Absatz 1 Nr. 2 SGB I zur Angabe 
eines Wohnsitzes verpflichtet ist. Gibt der/die Schutzberechtigte/r einen Ort/ein Ge-
biet in dem zugewiesenen Bundesland an, an dem er/sie seinen/ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt begründen möchte, ist der Antrag an das in diesem Gebiet zuständige 
Jobcenter weiterzuleiten. Welches Jobcenter dies ist, kann auf der Internetseite: 
https://www.arbeitsagentur.de/apps/faces/home/pvo ermittelt werden. Der/die 
Schutzberechtigte ist weiter darauf hinzuweisen, dass er/sie sich bei dem Jobcenter, 
das er/sie ausgewählt hat, melden muss, damit der Antrag weiter bearbeitet werden 
kann. 

Ist der/die Schutzberechtigte gem. § 12a Absatz 2 oder 3 AufenthG einem bestimm-
ten Gebiet zugewiesen, ist er/sie auf das Recht und die Pflicht hinzuweisen, in die-
sem Gebiet seinen/ihren Wohnsitz zu nehmen. Der Antrag ist an das Jobcenter in 
dem zugewiesenen Gebiet weiterzuleiten und wie unter 2.2. dargelegt, zu verfahren.  

Ob das Jobcenter im zugewiesenen Gebiet den ihm zugewiesenen Antrag bearbei-
tet und gegebenenfalls Leistungen bewilligt, bestimmt sich danach, ob der/die 
Schutzberechtigte in dem Zuständigkeitsgebiet auch tatsächlich einen gewöhnlichen 
Aufenthalt begründet. 

Die Weiterleitungspflicht gilt nur für Anträge und nicht für Verfahrenshandlungen ei-
nes/r Schutzberechtigten. 

Ergebnis zu Fall 1: Das Jobcenter im Bundesland Y erklärt gegenüber A, dass es unzustän-
dig ist und dass nur ein Jobcenter im Bundesland X zuständig sein kann. 
Das Jobcenter im Bundesland Y legt A eine Liste mit möglichen Gebieten im Bundesland X, 
in denen er einen Aufenthalt begründen kann, vor und weist ihn darauf hin, dass reguläre 
Leistungen nach dem SGB II nur bewilligt werden können, wenn in einem dieser Gebiete ein 
gewöhnlicher Aufenthalt begründet wird. 
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Wählt A ein Gebiet im Bundesland X aus und teilt dies dem Jobcenter im Bundesland Y mit, 
wird der Antrag an das in diesem Gebiet zuständige Jobcenter weitergeleitet. Dieses bear-
beitet den Antrag, sobald A seinen gewöhnlichen Aufenthalt in seinem Zuständigkeitsbereich 
begründet hat und A sich bei dem Jobcenter im Bundesland X meldet. 

2.1.3 Unkenntnis des zuständigen Jobcenters 

Grundsätzlich gilt, ein unzuständiges Jobcenter darf die Annahme eines bei ihm ge-
stellten Antrag nicht unter Berufung auf die Unzuständigkeit ablehnen. Es kann sei-
ne Unzuständigkeit feststellen und daraufhin den Antrag weiterleiten. 

Wegen fehlender örtlicher Zuständigkeit kann ein Antrag nur abgelehnt werden, 
wenn der Antragsteller der Weiterleitung an das örtlich zuständige Jobcenter wider-
spricht oder der von dem/der Schutzberechtigten angegebene Wohnsitz nicht be-
steht oder sich nicht feststellen lässt. Das zuständige Jobcenter ist in diesen Fällen 
nicht ermittelbar. Dies gilt auch, wenn nur ein solcher Wohnsitz angegeben wird, an 
dem der/die Schutzberechtigte aufgrund der Zuweisung nach § 12a Absatz 1 oder 4 
AufenthG keinen Wohnsitz nehmen darf. Gibt der/die Schutzberechtigte/r trotz ent-
sprechender Erläuterungen kein Gebiet an, in dem er/sie seinen/ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt begründen möchte, ist das Jobcenter nicht ermittelbar und der Antrag 
kann wegen Unzuständigkeit abgelehnt werden. Die entsprechende Beratung 
des/der Schutzberechtigten ist zu dokumentieren. In dem Ablehnungsbescheid ist 
der entsprechende Fall aufzunehmen.  

Umsetzung zu Fall 1: A wird über die Möglichkeiten, wo er einen gewöhnlichen Aufenthalt 
begründen kann, aufgeklärt. Die Aufklärung wird dokumentiert. A gibt trotz der Aufklärung 
kein Gebiet an, in dem er seinen Aufenthalt begründen möchte. Der Antrag wird abgelehnt. 
In dem Ablehnungsbescheid ist aufzuführen, dass A sich verweigert hat, einen zukünftigen 
regelmäßigen gewöhnlichen Aufenthalt anzugeben. 

2.2 Vorläufige Leistungen durch unzuständiges Jobcenter 

Liegen die materiellen Voraussetzungen der Leistungsberechtigung nach § 7 Absatz 1 
SGB II grundsätzlich vor und können Leistungen nach dem SGB II nur deswegen nicht bewil-
ligt werden, weil die antragstellende Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt unverschuldet 
noch nicht in dem nach § 12a Absatz 1 bis 4 AufenthG zugewiesenen Gebiet begründen 
konnte und es daher noch an einem örtlich zuständigen Jobcenter fehlt, sind analog § 43 
SGB I vorläufige Leistungen durch das angegangene unzuständigen Jobcenter zu gewäh-
ren. 

Der Umfang der Leistungen bestimmt sich entsprechend § 43 SGB I nach pflichtgemäßen 
Ermessen. Dabei sind die Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen. Die Leistungen 
müssen es dem/der Schutzberechtigten ermöglichen, seinen akuten Lebensunterhalt zu de-
cken, und sollten sich grundsätzlich an den Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts 
nach dem SGB II orientieren. Die Höhe von KdU richtet sich nach den Regelungen des Job-
centers, das die Leistungen gewährt. § 22 Absatz 1a SGB II findet keine Anwendung. 

Die vorläufigen Leistungen sollten grundsätzlich für einen Zeitraum von sechs Wochen ge-
währt werden. Im Einzelfall kann die Gewährung von Leistungen für einen kürzeren oder 
längeren Zeitraum angemessen sein. Hat der/die Schutzberechtigte vor Ablauf dieses Zeit-
raums bereits den Umzug durchgeführt und sich bei dem dann zuständigen Jobcenter ge-
meldet, sind die vorläufig gewährten Leistungen nach den allgemeinen Regelung des § 42 
Absatz 2 SGB I auf die nach dem SGB II zu gewährenden Leistungen anzurechnen. 

Abwandlung Fall 1: A gibt an, dass er in die Stadt S im Bundesland X ziehen möchte. Das 
Jobcenter im Bundesland Y leitet den Antrag an das Jobcenter in der Stadt S weiter. Das Job-
center im Bundesland Y bewilligt A vorläufige Leistungen für 6 Wochen. 4 Wochen nach Be-
willigung der vorläufigen Leistungen ist A in die Stadt S gezogen und meldet sich beim Job-



8 
 

Bearbeitungsstand 28.09.2016 09:31:00 
 

 
 

center in der Stadt S. Dieser bewilligt den Antrag unter Anrechnung der vorläufig gewährten 
Leistungen. 

 Sonderfall: Zuständigkeitsbestimmung wenn zum Zeitpunkt der Antragstel-3.
lung kein eAT vorliegt, sondern nur ein Anerkennungsbescheid 

Wird eine Person als schutzberechtigt anerkannt, erhält er/sie zunächst vom BAMF einen 
feststellenden Anerkennungsbescheid, aus dem sich der Wohnort zum Zeitpunkt der Aner-
kennung ergibt  Die Mitteilung über die Bestandskraft des Bescheides wird auch an die zu-
ständige ABH gesandt, die den eAT ausstellt und auch erst eine Entscheidung zum Beste-
hen einer Zuweisung nach § 12a AufenthG trifft. Die Leistungsberechtigung selbst besteht 
aber bereits nach Ablauf des Monats in dem der Anerkennungsbescheid erlassen wurde 
(Erlaubnisfiktion).  

Hinweis: Die Leistungsberechtigung an sich besteht auch, wenn zwar kein eAT, aber eine 
Fiktionsbescheinigung vorliegt (§ 81 Abs. 5 AufenthG).  

In den Fällen, in denen der/die Schutzberechtigte/r zum Nachweis seiner/ihrer Leistungsbe-
rechtigung lediglich einen Anerkennungsbescheid des BAMF vorlegt, welcher noch keine 
Angaben zu einer Wohnsitzzuweisung haben kann, ist wie folgt zu verfahren: 

3.1 Angegangenes Jobcenter liegt in dem Bundesland, in das der/die Schutzbe-
rechtigte zur Durchführung seines/ihres Asylverfahrens oder im Rahmen seines 
Aufnahmeverfahrens zugewiesen worden ist.  

Der Schutzberechtigte ist im Rahmen seiner Mitwirkungspflichten dazu angehalten alle Un-
terlagen, die ihm zur Verfügung stehen, vorzulegen. Stimmt das Bundesland, dem dieser Ort 
zugehört mit dem Bundesland überein, in dem das angegangene Jobcenter liegt, ist das 
Jobcenter zuständig und kann nach den allgemeinen Grundsätzen einen Bewilligungsbe-
scheid nach den allgemeinen Reglungen erlassen.  

Hinweis: zur Ermittlung des Bundeslandes, in das der/die Schutzberechtigte zur Durchfüh-
rung seines/ihres Asylverfahrens zugewiesen wurde, vgl. Ausführungen unter II. 

Die Zuständigkeit ist sowohl im Fall, dass eine Zuweisung erfolgt (dann gem. § 36 Absatz 2 
SGB II), als auch wenn keine Zuweisung erfolgt (dann gem. § 36 Absatz 1 SGB II) gegeben. 

Hinweis: Die zuständige Landesregierung kann die Jobcenter darüber informieren, dass in 
diesem Bundesland von der Zuweisungsmöglichkeit nach § 12a Absatz 2 und 3 AufenthG 
Gebrauch gemacht wird und der Aufenthaltstitel eine entsprechende Zuweisung enthalten 
wird. In diesen Fällen, ist zu verfahren, als wenn das angegangene Jobcenter nicht in dem 
Bundesland liegt, in das der/die Schutzberechtigte zur Durchführung seines/ihres Asylverfah-
rens oder im Rahmen seines Aufnahmeverfahrens zugewiesen worden ist (s.u. 3.2). 

3.2 Angegangenes Jobcenter liegt nicht in dem Bundesland, in das der/die Schutz-
berechtigte zur Durchführung seines/ihres Asylverfahrens oder im Rahmen 
seines Aufnahmeverfahrens zugewiesen worden ist.  

In diesen Fällen kann die Zuständigkeit noch nicht abschließend geklärt werden.  

3.2.1 Gewährung von vorläufigen Leistungen 

Zur Sicherung des Existenzminimums sind entsprechend den Ausführungen unter A. 
2.2. vorläufige Leistungen gem. § 43 SGB I analog für einen Zeitraum von in der Re-
gel sechs Wochen zu bewilligen.  



9 
 

Bearbeitungsstand 28.09.2016 09:31:00 
 

 
 

3.2.2 Anfrage an zuständige ABH 

Das Jobcenter hat die zuständige ABH aufzufordern, unverzüglich, spätestens innerhalb von 
vier Wochen Angaben dazu zu machen, ob der/die Schutzberechtigte einer Zuweisung gem. 
§ 12a AufenthG unterliegt. Die Frist kann entsprechend verkürzt werden, je nachdem, wie 
lange die Ausstellung des Anerkennungsbescheids bereits zurück liegt. Je länger der Zeit-
punkt in der Vergangenheit liegt, desto kürzer kann die Frist gesetzt werden. Im Übrigen gilt 
der allgemeine Untersuchungsgrundsatz (§ 20 SGB X). 

Hinweis: Hat das Jobcenter bereits Erkenntnisse darüber, dass der Schutzberechtigte oder 
eine Person mit der er in einer Bedarfsgemeinschaft lebt, eine sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigung, ein Studium oder eine Ausbildung aufgenommen hat, einen Integrationskurs 
oder eine sonstige Maßnahme, die zur Integration beitragen soll begonnen hat, soll es diese 
der für die Ausstellung des Aufenthaltstitel zuständigen ABH mitteilen.  
Dies gilt für alle Fälle in denen eine Abfrage bei einer ABH erfolgt. 

Erfolgt innerhalb der gesetzten Frist keine Rückmeldung der ABH, wird davon ausgegangen, 
dass keine Zuweisung nach § 12a AufenthG vorliegt und das Jobcenter ist fortan gem. § 36 
Absatz 1 SGB II zuständig, soweit die sonstigen Voraussetzungen vorliegen. Ansonsten ist 
wie oben dargelegt die Zuständigkeit unter Berücksichtigung der Zuweisung zu bestimmen. 

Hinweis: Um auf die geänderten Umstände, die sich aus einer verspäteten Rückmeldung der 
ABH ergeben angemessen reagieren zu können, kann der Bewilligungszeitraum entspre-
chend kurz festgelegt werden. Erhält das angegangene Jobcenter erst nach Bewilligung der 
Leistungen eine Rückmeldung der ABH, dass eine Zuweisung gem. §12a AufenthG besteht, 
ist wie im Fall des nachträglichen Zuständigkeitswechsels zu verfahren (s.u.). 
Dieser Hinweis gilt für alle Fällen in denen eine Rückmeldung der ABH fehlt und deshalb regu-
läre Leistungen nach dem SGB II zu erbringen sind.  
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B. Anerkennung zwischen 6. August 2016 - 30. September 2016 (Übergangsfall) 

Wurde ein Schutzberechtigter zwischen dem 6. August 2016 - 30. September 2016 aner-
kannt, hängt es von der jeweiligen Praxis der einzelnen Bundesländer ab, ob bereits eine 
Eintragung zur Zuweisung nach § 12a AufenthG im Aufenthaltstitel erfolgt ist (oder ein ent-
sprechendes Dokument Angaben dazu enthält). Liegt eine solche vor, bestimmt sich die Zu-
ständigkeit wie oben dargelegt. Bei Schutzberechtigten die in diesem Zeitraum anerkannt 
wurden bzw. deren Aufenthaltstitel in diesem Zeitraum ausgestellt wurde, kann jedoch aus 
dem Umstand, dass keine Angaben zu einer Zuweisung nach § 12a AufenthG im Aufent-
haltstitel enthalten sind, nicht geschlossen werden, dass auch tatsächlich keine Zuweisung 
erfolgt ist. In diesen Fällen ist wie folgt dargelegt, vorzugehen: 

 Angegangenes Jobcenter liegt in dem Bundesland, in das der/die Schutzbe-1.
rechtigte zur Durchführung seines/ihres Asylverfahrens oder im Rahmen sei-
nes Aufnahmeverfahrens zugewiesen worden ist. 

Ergibt sich aus dem Anerkennungsbescheid oder Aufenthaltstitel oder entsprechenden 
Dokumenten keine Zuweisung und liegt das angegangene Jobcenter im Bundesland, in 
das der/die Schutzberechtigte zur Durchführung seines/ihres Asylverfahrens oder im 
Rahmen seines Aufnahmeverfahrens zugewiesen worden ist, ist das Jobcenter zustän-
dig und es werden Leistungen nach den allgemeinen Grundsätzen bewilligt. 

Hinweis: Die zuständige Landesregierung kann die Jobcenter darüber informieren, dass in die-
sem Bundesland von der Zuweisungsmöglichkeit nach § 12a Absatz 2 und 3 AufenthG Gebrauch 
gemacht und der/die Schutzberechtigte hierzu entsprechend informiert wird, aber keine Änderung 
des Aufenthaltstitels erfolgt. In diesen Fällen, soll verfahren werden, wie wenn das angegangene 
Jobcenter nicht in dem Bundesland liegt, in das der/die Schutzberechtigte zur Durchführung sei-
nes/ihres Asylverfahrens oder im Rahmen seines Aufnahmeverfahrens zugewiesen worden ist. 

 Angegangenes Jobcenter liegt nicht in dem Bundesland, in das der/die 2.
Schutzberechtigte zur Durchführung seines Asylverfahrens oder im Rahmen 
seines Aufnahmeverfahrens zugewiesen worden ist. 

Ergibt sich aus dem Aufenthaltstitel oder entsprechenden Dokumenten keine Zuweisung 
und liegt das angegangene Jobcenter nicht im Bundesland, in das der/die Schutzbe-
rechtigte zur Durchführung seines/ihres Asylverfahrens oder im Rahmen seines Auf-
nahmeverfahrens zugewiesen worden ist, hat eine Überprüfung des Bestehens einer 
Zuweisung nach §12a AufenthG zu erfolgen. Hierfür muss das angegangene Jobcenter 
mit der zuständigen ABH Kontakt aufnehmen und die ABH dazu auffordern, unverzüg-
lich Auskunft zum Vorliegen einer Zuweisung gem. § 12a AufenthG zu geben. Es soll 
keine längere Frist als 4 Wochen gesetzt werden. Erfolgt keine fristgerechte Rückmel-
dung der ABH, gilt die Vermutung, dass keine Zuweisung nach § 12a AufenthG vorliegt, 
und die Zuständigkeit bestimmt sich nach der allgemeinen Regelung des § 36 Absatz 1 
SGB II. 

Teilt die ABH mit, dass eine Zuweisung nach § 12a AufenthG besteht, bestimmt sich die 
Zuständigkeit wie oben dargelegt. 

Fall 2: A wurde dem Bundesland X zur Durchführung seines Asylverfahrens zugewiesen. Die An-
erkennung erfolgt am 10.8.2016 und A ist somit gem. § 12a AufenthG dem Bundesland X zuge-
wiesen. Am 30.8.2016 erhält A seinen eAT, Angaben zu § 12a AufenthG enthält dieser nicht. A 
reist in das Bundesland Y und begründet dort seinen gewöhnlichen Aufenthalt. Am 1.9.2016 be-
antragt A im Bundesland Y SGB II-Leistungen. Das Jobcenter überprüft die Angaben im eAT. Da 
A den Antrag nicht in dem Bundesland, dem er zur Durchführung seines Asylverfahrens zuge-
wiesen war, stellt, kontaktiert das angegangene Jobcenter die ABH im Bundesland X, die den 
eAT ausgestellt hat und bittet um unverzügliche Auskunft zu einer bestehenden Zuweisung. Es 
erfolgt keine Rückmeldung innerhalb der gesetzten Frist. Der Antrag von A wird vom angegange-
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nen Jobcenter weiter bearbeitet und bei Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen bewilligt. Das 
angegangene Jobcenter ist gem. § 36 Absatz 1 SGB II zuständig.  
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C. Anerkennung zwischen 1. Januar 2016 - 5. August 2016 (Altfälle) 

Bei Schutzberechtigten, die zwischen dem 1. Januar 2016 - 5. August 2016 anerkannt wur-
den ist zwischen folgenden Konstellationen zu unterscheiden: 

 Angegangenes Jobcenter liegt in dem Bundesland, in das der/die Schutzbe-1.
rechtigte zur Durchführung seines/ihres Asylverfahrens oder im Rahmen sei-
nes Aufnahmeverfahrens zugewiesen worden ist. 

Liegt das angegangene Jobcenter im Bundesland, in das der/die Schutzberechtigte zur 
Durchführung seines/ihres Asylverfahrens oder im Rahmen seines Aufnahmeverfahrens 
zugewiesen worden ist, ist das Jobcenter zuständig. 

Hinweis: Die zuständige Landesregierung kann die Jobcenter darüber informieren, dass in die-
sem Bundesland von der Zuweisungsmöglichkeit nach § 12a Absatz 2 und 3 AufenthG Gebrauch 
gemacht und der/die Schutzberechtigte hierzu entsprechend informiert wird, aber keine Änderung 
des Aufenthaltstitels erfolgt. In diesen Fällen, soll verfahren werden, wie wenn das angegangene 
Jobcenter nicht in dem Bundesland liegt, in das der/die Schutzberechtigte zur Durchführung sei-
nes/ihres Asylverfahrens oder im Rahmen seines Aufnahmeverfahrens zugewiesen worden ist. 

 Angegangenes Jobcenter liegt nicht in dem Bundesland, in das der/die 2.
Schutzberechtigte zur Durchführung seines Asylverfahrens oder im Rahmen 
seines Aufnahmeverfahrens zugewiesen worden ist 
 

2.1 Wohnsitz wurde in dem Bundesland vor dem 6. August 2016 begründet. 

Wurde der Wohnsitz vor dem 6. August 2016 in dem Bundesland begründet und 
ergibt sich in den Altfällen aus dem Aufenthaltstitel oder entsprechenden Dokumen-
ten keine Zuweisung und liegt das angegangene Jobcenter nicht im Bundesland, in 
das der/die Schutzberechtigte zur Durchführung seines/ihres Asylverfahrens oder im 
Rahmen seines Aufnahmeverfahrens zugewiesen worden ist, hat eine Überprüfung 
des Bestehens einer Zuweisung nach § 12a AufenthG zu erfolgen. Das angegange-
ne Jobcenter muss mit der zuständigen ABH Kontakt aufnehmen und die ABH dazu 
auffordern, unverzüglich Auskunft zum Vorliegen einer Zuweisung gem. § 12a Auf-
enthG zu geben. Es soll keine längere Frist als 4 Wochen gesetzt werden. Erfolgt 
keine fristgerechte Rückmeldung der ABH, gilt die Vermutung, dass keine Zuwei-
sung nach § 12a AufenthG vorliegt, und die Zuständigkeit bestimmt sich nach der 
allgemeinen Regelung des § 36 Absatz 1 SGB II. Zur Sicherung des Existenzmini-
mums sind entsprechend den Ausführungen unter A. 2.2. vorläufige Leistungen 
gem. § 43 SGB I analog für einen Zeitraum von in der Regel sechs Wochen zu be-
willigen. 

Dies gilt nicht, wenn die zuständige Landesregierung die Jobcenter darüber infor-
miert hat, dass in den Altfällen eine Rückfrage bei der zuständigen ABH nicht gebo-
ten ist. Das angegangene Jobcenter ist dann gem. § 36 Abs. 1 SGB II zuständig. 

2.2 Wohnsitz wurde in dem Bundesland nach dem 5. August 2016 begründet. 

Wurde der Wohnsitz in den Altfällen nach dem 5. August 2016 in dem Bundesland be-
gründet und ergibt sich aus dem Aufenthaltstitel oder entsprechenden Dokumenten kei-
ne Zuweisung und liegt das angegangene Jobcenter nicht im Bundesland, in das der/die 
Schutzberechtigte zur Durchführung seines/ihres Asylverfahrens oder im Rahmen sei-
nes Aufnahmeverfahrens zugewiesen worden ist, hat eine Überprüfung des Bestehens 
einer Zuweisung nach §12a AufenthG zu erfolgen. Hierfür muss das angegangene Job-
center mit der zuständigen ABH Kontakt aufnehmen und die ABH dazu auffordern, un-
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verzüglich Auskunft zum Vorliegen einer Zuweisung gem. § 12a AufenthG zu geben. Es 
sollen keine längere Frist als 4 Wochen gesetzt werden. Erfolgt keine fristgerechte 
Rückmeldung der ABH, gilt die Vermutung, dass keine Zuweisung nach § 12a AufenthG 
vorliegt, und die Zuständigkeit bestimmt sich nach der allgemeinen Regelung des § 36 
Absatz 1 SGB II. Zur Sicherung des Existenzminimums sind entsprechend den Ausfüh-
rungen unter A. 2.2. vorläufige Leistungen gem. § 43 SGB I analog für einen Zeitraum 
von in der Regel sechs Wochen zu bewilligen. 
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III. Änderungen der Umstände nach Leistungsbewilligung 

D. Wechsel des gewöhnlichen Aufenthalts nach Leistungsbewilligung 

 Auswirkungen auf Bewilligungsbescheid 1.

Wechselt die/der Schutzberechtigte nachdem ein Bewilligungsbescheid von dem zuständi-
gen Jobcenter erlassen worden ist, seinen/ihren gewöhnlichen Aufenthalt, hat dies die regu-
lären Rechtsfolgen. Sobald ein Fall des § 7 Absatz 4a SGB II vorliegt, erhält der /die Schutz-
berechtigte entsprechend keine Leistungen mehr. Liegt der neu begründete gewöhnliche 
Aufenthalt außerhalb des zugewiesenen Gebiets kommt auch eine Aufhebung des Bewilli-
gungsbescheides gem. § 48 SGB X und eine Weiterleistungspflicht nach § 40 Absatz 1 
Satz 1 SGB II i.V.m. § 2 Absatz 3 Satz 1 SGB X in Betracht.  

Fall 4: A hat in dem ihm zugewiesenen Bundesland Leistungen beantragt, diese wurden be-
willigt. 3 Monate nach Leistungsbewilligung verlegt A seinen gewöhnlichen Aufenthalt an ei-
nen anderen Ort außerhalb des zugewiesenen Gebiets. Es kommt eine Aufhebung des Be-
willigungsbescheids nach § 48 SGB X in Betracht, liegt der neue Aufenthalt außerhalb des 
zeit- und ortsnahen Bereichs entfällt der Anspruch gem. § 7 Absatz 4a SGB II. 

 Verfahren nach Ablauf des Bewilligungszeitraums 2.

Läuft ein Bewilligungszeitraum aus und hat der/die Schutzberechtigte mittlerweile seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt an einem anderen Ort begründet, hat das neu angegangene Job-
center entsprechend den obigen Ausführungen, abhängig vom Zeitraum, in dem der/die 
Schutzberechtigte erstmals anerkannt wurde, eine Prüfung der örtlichen Zuständigkeit 
durchzuführen und eventuelle Rückfragen bei den ABH zu stellen. 

E. Erlass einer Zuweisung und eines damit verbundenen Zuständigkeitswechsels 
nach Leistungsbewilligung 

Gem. § 12a Absatz 7 AufenthG wurde allen Schutzberechtigten, die nach dem 1. Januar 
2016 anerkannt oder denen danach erstmalig eine Aufenthaltserlaubnis erteilt wurde, ein 
Wohnsitz nach § 12a Absatz1 AufenthG zugewiesen bzw. kann ein Wohnsitz nach §12a Ab-
satz 2, Absatz 3 AufenthG zugewiesen werden. Dies bedeutet, dass auch Schutzberechtig-
ten, die bereits einen gewöhnlichen / tatsächlichen Aufenthalt begründet haben und bereits 
Leistungen nach dem SGB II beziehen, ein abweichender Wohnsitz zugewiesen wurde bzw. 
zugewiesen werden kann. 

War das den Bescheid erlassende Jobcenter zum Zeitpunkt der Bewilligung zuständig, be-
stimmt sich nach den allgemeinen Regelungen, ob die Leistungen entsprechend des Bewilli-
gungsbescheides weiter gewährt werden oder der Bewilligungsbescheid für die Zukunft auf-
gehoben werden kann oder muss. Hierbei sind die generellen Mitwirkungspflichten von Leis-
tungsberechtigten und Kriterien des Vertrauensschutzes zu beachten. 

Wird während eines laufenden Bewilligungszeitraum dem/der Leistungsbezieher/in ein 
Wohnsitz gem. § 12a AufenthG zugewiesen und wird dies bekannt, ist der/die Schutzberech-
tigte auf die Rechtsfolgen, insbesondere auf die Pflicht, seinen Wohnsitz im zugewiesenen 
Gebiet zu nehmen, hinzuweisen. Dass ein entsprechender Hinweis erfolgt ist, ist zu doku-
mentieren. Es kann auch ein Hinweis auf einen Antrag gem. § 12a Absatz 5 AufenthG erfol-
gen. 

Der Umstand, dass dem/der Schutzberechtigten gegenüber eine Wohnsitzzuweisung erfolgt 
ist, stellt eine Veränderung in den Verhältnissen gem. § 60 Absatz 1 Nummer 2 SGB I dar, 
die der/die Schutzberechtigte verpflichtet ist mitzuteilen. Darauf ist der/die Schutzberechtigte 
hinzuweisen. Die unterlassene Mitteilung über eine Änderung bezüglich der Wohnsitzzuwei-
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sung kann im Einzelfall zudem auch ein sozialwidriges Verhalten i.S.d. § 34 Absatz 1 SGB II 
darstellen. Liegen keine Gründe für eine Aufhebung vor, muss die bislang zuständige Behör-
de gem. § 40 Absatz 1 Satz 1 SGB II i.V.m. § 2 Absatz 3 Satz 1 SGB X die bewilligten Leis-
tungen gewähren, bis sie von der nunmehr zuständigen Behörde fortgesetzt werden. 

Es muss in diesen Fällen bei jedem Antrag auf Weitergewährung von Leistungen der aufent-
haltsrechtliche Status und das Bestehen einer Wohnsitzauflage durch den bearbeitenden 
Mitarbeiter des Jobcenters nach den o.g. Regelungen über die Zuständigkeit eines Jobcen-
ters geprüft werden. 

Endet der Bewilligungszeitraum und hat der/die Schutzberechtigte seinen/ihren Wohnsitz 
nicht im zugewiesenen Gebiet begründet, können, wenn keine Weitergewährung gem. § 2 
Absatz 3 SGB X erfolgt, vorläufige Leistungen gem. § 43 SGB I erbracht werden. Diese sind 
erforderlich, wenn der/die Schutzberechtigte bisher keine Gelegenheit hatte, in das ihm/ihr 
zugewiesene Gebiet zu ziehen. 

IV. Allgemeine Hinweise 

F. Leistungsbewilligung durch unzuständiges Jobcenter 

Hat ein von Anfang an unzuständiges Jobcenter einen Bewilligungsbescheid erlassen und 
leistet daraufhin, ist der zugrundeliegende VA rechtswidrig, aber nicht nichtig, § 40 Absatz 1 
Satz 1 SGB II i.V.m. § 40 Abs. 3 Nr. 1 SGB X. 

Ob eine Rücknahme für die Vergangenheit oder Zukunft möglich ist, bestimmt sich nach den 
allgemeinen Regelungen. Auch sind die Umstände des Einzelfalls maßgeblich, insbesondere 
ob Pflichtverletzungen oder ein sonstiges sozialwidriges Verhalten vorliegen.  

G. Meldung an Ausländerbehörde 

Die Ausländerbehörde unverzüglich über einen dem Träger bekannt gewordenen Verstoß 
gegen die Wohnsitzregelung zu unterrichten, da es sich grundsätzlich um eine bußgeldbe-
währte Ordnungswidrigkeit handelt. 

 


